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Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 Akt G in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 
Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 

Die Leifheit AG hat in der Hauptversammlung vom 24. Mai 2006 einen Beschluss zur Schaffung eines 
genehmigten Kapitals gefasst, der bis zum 1. Mai 2011 befristet ist. Der Vorstand hat von dieser 
Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht. Um dem Vorstand auch weiterhin die durch ein genehmigtes 
Kapital eröffneten Reaktionsmöglichkeiten zu erhalten und ausreichende Flexibilität zu gewährleisten, soll 
ein neues genehmigtes Kapital mit einer Laufzeit bis zum 25. Mai 2016 geschaffen werden. 

Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von 
derzeit 15.000.000 € um bis zu 7.500.000 € durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien 
zu erhöhen. Diese Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital soll den Vorstand 
auch zukünftig in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf kurzfristig auftretende 
Finanzierungserfordernisse und auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Teilen 
von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. 

Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 
darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf Grund der 
Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage auszuschließen, wenn der auf die neuen Aktien, 
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
10 Prozent des zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – 
10 Prozent des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht 
wesentlich unterschreitet. Rechtsgrundlage für diesen Bezugsrechtsausschluss ist § 203 Abs. 1 und 2 in 
Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Die 10 Prozent-Grenze darf insgesamt, also auch bei 
Zusammenrechnung mit etwaigen anderen zu einer direkten oder indirekten Anwendung des § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG führenden Ermächtigungen, nicht überschritten werden. Ein etwaiger Abschlag vom 
maßgeblichen Börsenpreis wird maximal bei 5 Prozent des Börsenpreises liegen. Diese Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, die Aktien gezielt an 
Kooperationspartner abzugeben und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst 
hohen Veräußerungsbetrag und damit eine größtmögliche  
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Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Damit kann, wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit, ein 
höherer Mittelzufluss zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter Wahrung des 
Bezugsrechts der Aktionäre erfolgenden Veräußerungsangebot an alle Aktionäre. Zudem kann die 
Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 
günstige Marktverhältnisse reagieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung liegt aus den genannten 
Gründen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Da sich der Ausgabebetrag für die zu 
gewährenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat und die Ermächtigung nur einen 
beschränkten Umfang hat, sind die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben 
die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über einen Zukauf über die Börse aufrechtzuerhalten. 

Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten Kapitals des Weiteren ermächtigt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 
zum Zweck der Gewährung von Aktien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen oder -Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. Im globalen Wettbewerb muss 
Leifheit in der Lage sein, in den nationalen und -internationalen Märkten im Interesse seiner Aktionäre 
schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch die Option, Unternehmen, Teile von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition über die 
Gewährung von Aktien zu erwerben. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des 
Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung eines 
möglichen Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten. 

Nassau/Lahn, im April 2011 

Leifheit Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 

 

 

Georg Thaller Dr. Claus-O. Zacharias 

 


